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§ 2b Abs. 3 (geändert) 

3 Der Anspruch auf Unterstützung entfällt, wenn die eigenen Mittel zur Deckung 
der materiellen Grundsicherung ausreichen. (Austrittsschwelle). Eigenes Vermögen 
wird voll angerechnet. Personen, die sich durch Erwerbseinkommen nachhaltig 
von der Sozialhilfe ablösen können, haben nach einer Karenzfrist von drei 
Monaten Anspruch auf Übernahme ihrer Krankenkassenprämien für diese drei 
Monate. 
 

 
§ 2b Abs. 4 (neu) 
4 Als Alternative zu den Bestimmungen der SKOS können die Gemeinden die Mietzinsen 
als Pauschalen ausrichten. Die Miete für einen Einpersonenhaushalt richtet 
sich nach dem durchschnittlichen Mietpreis gemäss Strukturerhebung des Bundesamtes 
für Statistik; dies entspricht Fr. 571.– (aktueller Stand 2013). Für einen Zweipersonenhaushalt 
erhöht sich die Pauschale um Fr. 330.–, für einen Drei- oder Mehrpersonenhaushalt 
um Fr. 200.– für jede weitere Person. 
 

 
§ 2d Abs. 1 (geändert) 

1 Personen, die sich nachweislich besonders um ihre soziale und/oder berufliche 
Integration bemühen, haben Anspruch auf kann eine Integrationszulage finanzielle 
Anerkennung zwischen Fr. 100 30.– und Fr. 300.– pro Monat oder eine einmalige 
finanzielle Anerkennung ausgerichtet werden. 
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§ 2d Abs. 2 (geändert) 

2 Jugendliche und junge Erwachsene bis zum vollendeten 25. 30. Altersjahr, welche 
Integrationsbemühungen nachweisen, erhalten die Hälfte der Integrationszulagen 
gemäss § 2e Absatz 1§ 2e Absatz 1. 

 
§ 2e Abs. 1 (geändert) 

1 Als Integrationsbemühungen gelten bei Nachweis durch die ansprechende Person 
namentlich das erfolgreiche Absolvieren einer Ausbildung, die engagierte 
Teilnahme an Arbeits- und Beschäftigungsprogrammen, regelmässige Einsätze in 
der Freiwilligenarbeit sowie eine über das übliche Mass hinausgehende Nachbarschaftshilfe. 
Die Integrationszulagen werden, abhängig vom Umfang der Integrationsbemühungen, 
wie folgt festgelegt: 
Tabelle geändert 

 
§ 2f Abs. 1 (geändert) 

1 Auf Einkommen von unterstützten Personen aus dem ersten Arbeitsmarkt wird 
ein Einkommens-Freibetrag gewährt. Jugendliche und junge Erwachsene bis 
zum vollendeten 25. 30. Altersjahr, welche einer Erwerbstätigkeit nachgehen, haben 
Anspruch auf die Hälfte des Einkommens-Freibetrages gemäss Absatz 2 Absatz 
2. 
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§ 2e Abs. 1 (geändert) 

1 Die Obergrenze der kumulierten Integrationszulagen und der Einkommens-Freibeträge 
beträgt pro Haushalt und Monat Fr. 850.– 650.--.
 

 
§ 2h Abs. 1 (geändert) 

1 Liegen qualifizierte Kürzungsgründe vor, kann der Grundbedarf für den Lebensunterhalt 
um maximal 20 50 % für die Dauer von begrenzte Zeit beziehungsweise 
bis zu einem Jahr zur Erfüllung der Auflagen oder Bedingungen gekürzt werden. 
Der Abzug kann durch Kürzung oder Streichung von situationsbedingten 
Leistungen, Integrationszulagen sowie des Grundbetrags einzeln oder kumulativ 
erfolgen. 

 
§ 2k Abs. 1 (geändert) 

1 Jungen Erwachsenen zwischen 18 und 30 Jahren ohne wirtschaftliche Selbständigkeit 
ist zuzumuten, in einer günstigen Unterkunft (Wohngemeinschaft, 
Zimmer) zu wohnen. 



   

  

 

 
§ 2k Abs. 2 (geändert) 

2 Leben sie in einer Wohn- und Lebensgemeinschaft, erhalten sie zur Deckung 
ihres Lebensunterhaltes den auf sie anteilmässig anfallenden Grundbedarf. Ansonsten 
erhalten sie anteilmässig den Grundbedarf auf der Basis eines Zweipersonenhaushalts, 
höchstens jedoch den Pro-Kopfbetrag eines Dreipersonenhaushaltes. 
Im Einzelfall kann diese Regelung auch für Personen über 30 Jahren angeordnet 
werden. 


